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Der Generalrat der Stadt Murten

gestützt auf

das Gesetz vom 6. Oktober 2011 über das Trinkwasser (TWG; SGF 821.32.1) und das zugehörige
Ausführungsreglementvom 18. Dezember 2012 (TWR; SGF821.32.11);

das Gesetz vom 12. November 1964 betreffend die Feuerpolizei und den Schutz gegen Elementar-
Schäden (FPolG; SGF 731.0.1) und dessen Ausführungsverordnung vom 28. Dezember 1965
(FPolV;SGF 731.0.11);

das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1) und das Ausfüh-
rungsreglement vom 1. Dezember 2009 (RPBR; SGF 710.11);

das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG; SGF 140.1);

beschliesst:

Zweck

Geltungsbereich

Wasserbezüger

Gemeindeaufgabe

A ufgabendelegation

l. und

Art. 1 Zweck und Aufgabenbereich

Das vorliegende Reglement regelt:

a) die Verteilung von Trinkwasser auf dem Gemeindegebiet Murten;

b) die Planung, den Bau, den Betrieb und Unterhalt der Wasserversor-
gungsanlagen;

die Finanzierung derWasserversorgung;c)

d) die Verhältnisse zwischen der Gemeinde, den Trinkwasserlieferanten
und den Bezügern.

Art. 2 Geltungsbereich

1 Das Reglement gilt

a) für alle Wasserbezüger auf dem Gemeindegebiet Murten, und

b) für alle aktiven Wasserlieferanten auf dem Gemeindegebiet Murten.

2 Als Wasserbezüger im Sinne dieses Reglements gelten auch Eigentümer
von Bauten und Anlagen, die am Gemeindenetz angeschlossen sind oder
anschliessbar wären sowie Eigentümer von löschwassergeschützten Bauten
und Anlagen.

Art. 3 Gesetzlicher Auftrag

Die Gemeinde Murten hat sicherzustellen, dass Trinkwasser wirtschaftlich für
alle zugänglich bleibt und in genügender Menge und nachhaltig verteilt wird,
um in erster Linie den Nahrungsbedarf der Allgemeinheit zu decken.

Art. 4 Kompetenzdelegation

1 Die Gemeinde Murten überträgt die ihr durch Gesetz zugeteilten Aufgaben
an die Industriellen Betriebe Murten (IB-Murten).1

1 Die IB-Murten sind eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und im Handelsregister eingetragen.
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Auftrag IB-Murten

Statuten der IB-Mur-

ten und Leistungs-
Vereinbarung

Überwachung

2 Die IB-Murten erstellt und unterhält im Auftrag der Gemeinde Murten das
öffentliche Leitungsnetz mit den dazugehörigen Anlagen für die Bewirtschaf-
tung, Förderung und Speicherung des Wassers sowie die Hydranten. Die
Arbeiten sind gemäss den Vorschriften des Trinkwassergesetzes und den
massgebenden Richtlinien und Empfehlungen des Schweizerischen Vereins
des Gas- und Wasserfachs (SVGW) auszuführen.

3 Die Einzelheiten der Aufgabendelegation werden in den Statuten der
IB-Murten sowie im Leistungs- und Konzessionsvertrag geregelt.

4 Die IB-Murten überwacht sämtliche Infrastruktur und technischen Installati-
onen des auf dem Gemeindegebiet verteilten Trinkwassers. Die Oberaufsicht
bleibt bei der Gemeinde Murten.

II. Verteilung und Trinkwas-
ser

Versorgungsperime-
ter

Zusammenarbeit mit
Trinkwasserlieferan-
ten und -verbänden

Trinkwasserlieferung
an Dritte

Liste mit Drittvertei-
lern

Einhaltung der Vor-
Schriften

Anschlusspflicht

Art. 5 Versorgungsauftrag

1 Die IB-Murten stellen im Auftrag der Gemeinde Murten die Trinkwasserver-
sorgung innerhalb des im Plan der Trinkwasserinfrastrukturen (PTWI) defi-
nierten Versorgungsperimeter sicher.

2 Sie können zu diesem Zweck mit Drittverteilern (Wasserlieferanten) Ver-
träge abschliessen und vertreten die Gemeinde Murten in den beteiligten
Trinkwasserverbänden2.

3 Die IB-Murten sind berechtigt, Trinkwasser auch ausserhalb der Bauzonen
oder an andere Gemeinden zu liefern, sofern dadurch der Versorgungsauf-
trag nicht gefährdet wird. In diesen Fällen sind die technischen und finanziel-
len Modalitäten zwischen den IB-Murten und den Drittbezügern bzw. den
belieferten Gemeinden separat zu regeln.

Art. 6 Drittverteiler von Trinkwasser

1 Es ist verboten, Dritten ohne Genehmigung der IB-Murten Trinkwasser
abzugeben oder ein drittes Grundstück zu beliefern. Die IB-Murten führen
eine Liste der Drittverteiler und können entsprechende Verträge abschlies-
sen.

2 Die IB-Murten sorgen dafür, dass Drittverteiler den Anforderungen der Le-
bensmittelgesetzgebung genügen und dem zuständigen Amt3 regelmässig
Trinkwasserproben zur Analyse einreichen.

Art. 7 Anschlusspflicht in der Bauzone

In den Bauzonen besteht eine Anschlusspflicht. Der Grundstückeigentümer
muss das Trinkwasser von den IB-Murten oder einem berechtigten Drittver-
teiler beziehen, sofern er nicht über eigene Ressourcen4 verfügt, die qualita-
tiv und quantitativ genügend Trinkwasser liefern.

2 namentlich dem Trinkwasserverbund Bibera

3 heute: Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW)

4 Quellen
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Betriebe mit hohen
Bedarfsspitzen

Beginn und Ende

Verzicht auf Trink-

wasserlieferung

Kostentragung Ab-

trennung

Vorübergehende
Einschränkung /
Unterbruch

Information

Entschädigungs-
Pflicht

Privilegierung

Nutzungseinschrän-

kungen

Art. 8 Aussergewöhnliche Bezüge durch Betriebe

1 Die Lieferung von Trinkwasser an Betriebe mit besonders hohen Wasser-
bezögen oder mit hohen Bedarfsspitzen kann mittels spezieller Vereinbarung
zwischen den IB-Murten und dem Bezüger geregelt werden.

2 Die IB-Murten sind nicht verpflichtet, den direkten Betrieb von Brand-
schutzinstallationen wie Sprinkleranlagen oder dergleichen ab ihrem Netz zu
gewährleisten.

Art. 9 Beginn und Ende der Trinkwasserverteilung

1 Die Trinkwasserlieferung beginnt mit dem Anschluss an das Trinkwasser-
netz oder mit der Anmeldung. Sie endet mit der Handänderung der Liegen-
schaft, mit schriftlicher Kündigung, bei Verzicht auf Trinkwasserlieferung oder
mit der Abtrennung der Anschlussleitung.

2 Will der Grundeigentümer für die eigene Baute oder Anlage auf die Trink-
wasserlieferung verzichten, hat er dies den IB-Murten mindestens 60 Tage
vor dem gewünschten Abstelltermin unter Angabe der Gründe schriftlich mit-
zuteilen.

3 Die Kosten der Abtrennung vom Trinkwassernetz gehen zu Lasten des
Grundeigentümers.

Art. 10 Einschränkung in der Trinkwasserverteilung

1 Die Trinkwasserversorgung kann in gewissen Sektoren des Versorgungs-
perimeters unter folgenden Umständen vorübergehend eingeschränkt oder
unterbrochen werden:

a) infolge höherer Gewalt;

b) durch Unfälle;

c) für Unterhalts-, Reparatur- oder Erweiterungsarbeiten der Trinkwas-
serinfrastrukturen;

d) bei anhaltender Trockenheit;

e) im Brandfall;

f) infolge durch Dritte verursachte Unterbrüche.

2 Die Trinkwasserverteiler informieren die Bezüger soweit möglich rechtzeitig
über voraussehbare Einschränkungen und Unterbräche und sind bestrebt,
die Dauer der Einschränkung oder des Unterbruchs der Trinkwasservertei-

lung zu begrenzen.

3 Unterbräche sind weder entschädigungspflichtig, noch geben sie Anspruch
auf eine Tarifreduktion. Die Gemeinde und Wasserverteiler haften nicht für
allfällige durch einen Wasserunterbruch verursachte Schäden oder Folge-
schaden.

4 Die Lieferung von Trinkwasser für Haushalte und für Betriebe, die lebens-
wichtige Güter und Dienstleistungen produzieren resp. erbringen, gehen allen
anderen Verwendungsarten vor, ausser in Brandfällen.

Art. 11 Einschränkung in derTrinkwassernutzung

Die Gemeinde oder die Trinkwasserverteiler können Vorschriften zur Ein-
schränkung oder zum Unterbruch der Trinkwassernutzung erlassen, ohne
Recht aufTarifermässigungen oder Entschädigungen.
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Sanitäre Massnah-

men

Information

Haftungsausschluss

Manipulation

Unberechtigter Was-
serbezug

Meldepflicht

Haftung

Es kann namentlich verboten werden, den Garten oder Rasen zu wässern,
Jauchegruben, Wassertanks oder Schwimmbäderzu befüllen, Autos zu
waschen etc.

Art. 12 Sanitäre Massnahmen

1 Die Trinkwasserverteiler können sanitäre Massnahmen vornehmen,
namentlich zur Entkeimung oder Spülung des Netzes, die bis zu den Haus-
technikleitungen innerhalb der Liegenschaften reichen können.

2 Gegebenenfalls werden die betroffenen Bezüger durch die Trinkwasserver-
teiler rasch möglichst informiert, damit diese entsprechende Vorkehrungen
zum Schutz ihrer Anlagen treffen können.

3 Die Haftung der Gemeinde und der Trinkwasserverteiler für Folgeschäden
und Störungen an den Aufbereitungsanlagen des Eigentümers ist ausge-
schlössen.

Art. 13 Unberechtigter Wasserbezug und Manipulation der Leitungen

1 Das Anbringen von Abzweigungen und Entnahmestellen an öffentlichen
und privaten Leitung vor dem Wasserzähler ist verboten. Ebenso das Öffnen
von plombierten Absperrventilen an Umgehungsleitungen.

2 Wer ohne entsprechende Berechtigung Trinkwasser bezieht, wird gegen-
über dem Wasserverteiler ersatzpflichtig und kann strafrechtlich verfolgt wer-
den.

Art. 14 Störung der Trinkwasserverteilung

1 Die Bezüger melden den IB-Murten oder dem zuständigen Drittverteiler un-
verzüglich sämtliche Störungen wie Z.B. Lecks oder Unterbrechungen der
Trinkwasserverteilung oder Abnahme.

2 Die Gemeinde und die Trinkwasserverteiler haften nicht für Folgeschäden
von Störungen an den Installationen und Aufbereitungsanlagen von Privaten
oder juristischen Personen.

Unterhaltsarbeiten

Art. 15 Unterhaltsarbeiten

Arbeiten am öffentlichen Leitungsnetz und den privaten Hausanschlussleitun-
gen bis und mit Wasserzähler dürfen nur durch Installateure ausgeführt wer-
den, die im Besitz einer Bewilligung der IB-Murten sind.

Überwachung

III. Trinkwasserinfrastrukturen und techni-
sehe Installationen

A Allgemeines

Art. 16 Überwachung und Zugang

1 Die IB-Murten überwachen im Auftrag der Gemeinde Murten sämtliche
Infrastrukturen und technischen Installationen des auf ihrem Gemeindegebiet
verteilten Trinkwassers.
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Zugang

Transport

Öffentliches Lei-
tungsnetz

Definition

Kostentragung

Definition

Kostentragung

Zuständigkeit

Duldungspflicht

Standort und Zu-

gänglichkeit

Brandfall

2 Der Zugang zu den Trinkwasserinfrastrukturen muss zu Betriebs- und Un-
terhaltszwecken jederzeit, auch durch private Grundeigentümer, gewährleis-
tet werden.

Art. 17 Leitungsnetz; Definition

Der Transport des Trinkwassers ist gewährleistet durch

a) Haupt-, und Versorgungsleitungen sowie die Hydranten (öffentliche Instal-
lationen), und

b) Hausanschlussleitungen sowie Haustechnikanlagen (private Installatio-
nen).

B Öffentliche Installationen

Art. 18 Das öffentliche Leitungsnetz

Das öffentliche Leitungsnetz besteht aus Haupt-, und Versorgungsleitungen,
Hydranten sowie den zugehörigen Installationen.

Art. 19 Hauptleitungen

1 Hauptleitungen sind Wasserleitungen innerhalb des Versorgungsgebietes,
von denen aus die Verteilleitungen gespiesen werden. Die Hauptleitungen
sind Bestandteil der Basiserschliessung und werden von den IB-Murten nach
Massgabe der baulichen Entwicklung und aufgrund der Richtplanung erstellt.
In der Regel zweigen keine Anschlussleitungen von den Hauptleitungen ab.

2 Die Kosten für die Hauptleitungen tragen die IB-Murten.

Art. 20 Versorgungsleitungen

1 Versorgungsleitungen sind Wasserleitungen innerhalb des Versorgungsge-
bietes, an welche die Hausanschlussleitungen angeschlossen sind. Verteillei-
tungen dienen der Erschliessung der Grundstücke. Die Ausführung erfolgt
gemäss den Bestimmungen der IB-Murten.

2 Die Kosten für die Versorgungsleitung gehen zu Lasten der Grundeigentü-
mer. Nach Erstellung und Abnahme gehen die Leitungen (ab 100mm Licht-
mass) ohne Entschädigung in das Eigentum der IB-Murten über.

Art. 21 Hydranten

1 Die IB-Murten installieren, kontrollieren, unterhalten und erneuern die Hyd-
ranten, welche an öffentliche Leitungen angeschlossen sind. Sie stehen im
Eigentum der IB-Murten.

2 Die Eigentümer sind verpflichtet, das Aufstellen von Hydranten auf ihrem
Grundstück zu dulden.

3 Die IB-Murten bestimmen zusammen mit der Gemeinde den Standort der
Hydranten, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eigentümer. Die Hyd-
ranten müssen für die IB-Murten und die Feuerwehr jederzeit zugänglich
sein; namentlich auch zu Unterhaltszwecken.

4 Im Brandfall stehen der Feuerwehr die Hydranten und die ganze Lösch-
wasserreserve ohne Einschränkung zur Verfügung.
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Andere Nutzung

Bewilligungspflicht

Grabarbeiten

Verlegung von Trink-

wasserinstallationen

Durchleitungsrechte
und Hydranten

Bau und Unterhalt
der Leitungen

Definition

Zugehörige Installati-
onen

Gebäudegruppe

Eigentum

Art

5 Die IB-Murten können die Benutzung für anderweitige öffentliche oder
private Zwecke bewilligen.

Art. 22 Schutz und Sicherung von öffentlichen Leitungen

1 Die Freilegung, Anzapfung, Abänderung, Verlegung und Realisierung von
Bauten über oder unter öffentlichen Leitungen ist gemäss Raumplanungs-
und Baugesetz bewilligungspflichtig.

2 Wer beabsichtigt, auf privatem oder öffentlichem Grund Grabarbeiten aus-
zuführen, hat sich vorgängig bei den Wasserverteilern über die Lage allfälli-
ger Leitungen zu erkundigen und für deren Schutz zu sorgen.

3 Die öffentlichen Trinkwasserleitungen und Anlagen dürfen nur an einen
anderen Ort verlegt werden, wenn dies ohne technische Nachteile möglich
ist. Die Kosten hierfür trägt derVerursacher derVerlegung.

Art. 23 Entschädigungen und Kostenaufteilung

1 Für Durchleitungsrechte und das Erstellen von Hydranten werden keine
Entschädigungen geleistet. Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Entschä-
digungen für den durch den Leitungsbau und -betrieb verursachten Schaden,
sowie von Entschädigungen wegen enteignungsähnlichen Eingriffen.

2 Die durch den Bau und Unterhalt der Leitungen verursachten Schäden
sind zwischen den Parteien zu regeln. Schäden, die durch Hauptleitungen
und Versorgungsleitungen nach deren Übernahme verursacht werden, gehen
zu Lasten der IB-Murten. Die Wasserbezüger ihrerseits tragen die Lasten, die
durch das private Leitungsnetz verursacht werden.

C Private Installationen

Art. 24 Hausanschlussleitung

1 Die Hausanschlussleitung verbindet die Versorgungsleitung mit der Haus-
Installation. In Ausnahmefällen kann derAnschluss auch an eine Hauptlei-
tung erfolgen. Die IB-Murten legt die Modalitäten fest.

2 Zu den Hausanschlussleitungen gehören:

a) der Anschluss an die Versorgungsleitung (oder Hauptleitung);

b) der Absperrschieber in der Nähe der Versorgungsleitung (oder Hauptlei-
tung), der jederzeit zugänglich sein muss und dessen Standort von der
IB-Murten bestimmt wird.

3 Grundsätzlich verfügen alle Grundstücke über eigene Hausanschlusslei-
tungen. Die Hausanschlussleitung zu einer zusammengehörenden Gebäude-
gruppe gilt als gemeinsame Hausanschlussleitung, auch wenn das Areal in
mehrere Grundstücke unterteilt ist.

Art. 25 Eigentum

Die Installationen ab dem Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz inkl. An-
schlussinstallationen mit Ausnahme des Wasserzählers stehen im Eigentum
des Grundeigentümers.

Art. 26 Technische Vorgaben

1 Die IB-Murten bestimmen die Art der Hausanschlussleitung.
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Wasserverluste

2 Die Hausanschlussleitung ist in zugelassenem Material und gemäss den
anerkannten Regeln der Technik frostgeschützt und in zweckmässigem
Durchmesser zu erstellen.5

3 Der Anschlussort und die Linienführung auf dem öffentlichen Grund wer-
den durch die IB-Murten bestimmt. Der Eigentümer händigt der IB-Murten
vor Baubeginn einen Plan aus, auf dem der Anschlussort an das öffentliche
Leitungsnetz, der Absperrschieber und der Verlauf der Leitungen vom An-
schlussort bis zum Wasserzähler im Gebäude genau aufgezeichnet ist.

4 Vor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der
IB-Murten einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der Eigentümer
einzumessen.

5 Wasserleitungen dürfen nicht als Erdung von elektrischen Anlagen benutzt
werden. Hausanschlussleitungen aus elektrisch leitfähigem Material sind von
der öffentlichen Leitung elektrisch zu trennen. Bei Sanierung oder Änderung
der für die Erdung genutzten Leitung, ist die Erdung auf Kosten des Grundei-
gentümers reglementskonform anzupassen.

6 Es ist verboten, ohne Zustimmung der IB-Murten nachträglich Veränderun-
gen an den privaten Hausanschlussleitungen vorzunehmen. Am öffentlichen
und privaten Leitungsnetz bis zum Zähler dürfen namentlich keine T-Stöcke,
Abgänge oder dergleichen eingebaut werden; weder zu Gunsten des Was-
serbezügers noch zu Gunsten Dritter. Reparatur- und Wiederinstandstel-
lungskosten, die durch fehlerhafte oder nicht bewilligte Installationen verur-
sacht werden, gehen zu Lasten des Grundeigentümers.

Art. 27 Pflichten des Grundeigentümers und Kostentragung

1 Der Grundeigentümer ist für die Hausanschlussleitungen und für die Instal-
lationen innerhalb des Gebäudes verantwortlich. Er haftet für jeglichen Scha-
den, der Dritten durch den Anschluss oder den Unterhalt privater Installatio-

nen zugefügt wird.

2 Der Grundeigentümer und der Wasserbezüger sind verpflichtet, den
IB-Murten oder dem Drittverteiler jegliche Störungen in der Wasserversor-
gung, insbesondere Wasserverluste, Stillstand des Wasserlaufs, Schäden an
Zählern oder Schiebern, unverzüglich zu melden.

3 Die IB-Murten ist berechtigt, Privatinstallationen jederzeit zu kontrollieren.

4 Bei einem Wasserverlust am privaten Leitungsnetz ist der Grundeigentü-
mer gehalten, die Installationen unverzüglich wieder in Stand zu stellen. Ver-
zögert oder unterlässt der Grundeigentümer die Instandstellung der Hausan-
schlussleitung inkl. zugehöriger Anlagen, so lassen die IB-Murten die Arbei-
ten auf Kosten des Eigentümers ausführen und verrechnen die geschätzten
Wasserverluste.

5 Die IB-Murten sind berechtigt, von sich aus Arbeiten zur Auffindung von
Wasserverlusten vorzunehmen. Die Kosten gehen ausser bei Haftung des
Grundeigentümers zu Lasten der IB-Murten. Ist der Wasserverlust auf die
Hausanschlussleitung zurückzuführen, benachrichtigen die IB-Murten den
Grundeigentümer (Art. 13 Abs. 2 ist anwendbar).

5 nach SVGW

10




